
Gebührengesetz für das Land Brandenburg (GebGBbg)
– Auszug –
Vom 7. Juli 2009

(GVBl. I S. 246)

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Abschnitt 1
Anwendungsbereich

§ 1
Geltungsbereich

(1) Für die öffentlichen Leistungen der Behörden des Landes, der Gemeinden, der Ge-
meindeverbände und der sonstigen unter Aufsicht des Landes stehenden juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts sind nach diesem Gesetz Gebühren und Auslagen zu erhe-
ben.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für Gebühren und Auslagen

1. der Gemeinden und Gemeindeverbände und der sonstigen juristischen Personen des
öffentlichen Rechts in Angelegenheiten ihrer Selbstverwaltung,

2. der Gerichte,

3. der Behörden der Justiz- und der Gerichtsverwaltung,

4. soweit sie Gegenstand eines öffentlich-rechtlichen Vertrages sind.

(3)  Dieses Gesetz findet entsprechende Anwendung, wenn nach anderen Rechtsvor-
schriften Gebühren und Auslagen erhoben werden und nichts Abweichendes bestimmt ist.
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Abschnitt 2
Allgemeine Grundsätze für Gebührenordnungen

§ 3
Gebührenordnungen

(1) Die Mitglieder der Landesregierung haben für ihren jeweiligen Geschäftsbereich

1. die einzelnen Amtshandlungen, für die Verwaltungsgebühren erhoben werden,

2. die Einrichtungen und Anlagen, für die Benutzungsgebühren erhoben werden, und die
Benutzungsarten

sowie die Gebührensätze durch Rechtsverordnung (Gebührenordnung) unter Beachtung
der §§ 4 bis 6 zu bestimmen.

(2) 1Die Gebührenordnungen nach Absatz 1 können

1. einzelne Behörden und deren öffentliche Leistungen bestimmen, für die auch die nach
§ 8 von Gebühren befreiten juristischen Personen Gebühren zu entrichten haben,

2. bei öffentlichen Leistungen, an deren Erbringung ein besonderes öffentliches Interesse
besteht, von der Gebühren-und Auslagenerhebung ganz oder teilweise absehen. 2Ins-
besondere kann bei öffentlichen Leistungen an eingetragene Vereine, die gemeinnüt-
zigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken im Sinne der Abgabenordnung dienen,
von der Gebühren- und Auslagenerhebung abgesehen werden.

§ 8
Persönliche Gebührenfreiheit

(1) Von Gebühren sind befreit

1. die Bundesrepublik Deutschland und die bundesunmittelbaren juristischen Personen
des öffentlichen Rechts, deren Ausgaben ganz oder teilweise aufgrund gesetzlicher
Verpflichtung aus dem Haushalt des Bundes getragen werden,

2. das Land Brandenburg,

3. Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts im Sinne von § 20 des Landesorga-
nisationsgesetzes vom 24. Mai 2004 (GVBl. I S. 186), das zuletzt durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (GVBl. I S. 367, 368) geändert worden ist, in der
jeweils geltenden Fassung,

4. sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts des Landes Brandenburg, deren
Ausgaben ganz oder teilweise aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung vom Land
getragen werden,

5. die anderen Länder, soweit gegenseitige Gebührenfreiheit gewährleistet ist,

6. die Gemeinden, Gemeindeverbände und deren Zweckverbände,
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7. die Kirchen und die Religionsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen
Rechts sind,

8. die rechtsfähigen Stiftungen bürgerlichen Rechts mit Sitz im Land Brandenburg, die
gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken im Sinne der Abgabenordnung
dienen.

(2)  Absatz 1 gilt nicht,

1. wenn die Gebühren einem Dritten auferlegt oder in sonstiger Weise auf Dritte umgelegt
werden können,

2. für Sondervermögen und Bundesbetriebe im Sinne von Artikel 110 Absatz 1 des
Grundgesetzes,

3. für öffentlich-rechtliche Unternehmen, an denen die Bundesrepublik Deutschland oder
ein Land beteiligt ist,

4. für Sondervermögen und Landesbetriebe des Landes Brandenburg mit Ausnahme des
Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg,

5. für die wirtschaftlichen Unternehmen der in Absatz 1 Nummer 6 genannten Körper-
schaften,

6. für öffentliche Leistungen an die Kirchen und Religionsgemeinschaften im Sinne des
Absatzes 1 Nummer 7, soweit die Amtshandlung nicht unmittelbar der Durchführung
kirchlicher Zwecke im Sinne des § 54 der Abgabenordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch
Artikel 23 des Gesetzes vom 23. Oktober 2008 (BGBl. I S. 2026) geändert worden ist,
in der jeweils geltenden Fassung dient,

7. für öffentliche Leistungen der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der Landräte
und Oberbürgermeister als allgemeine untere Landesbehörden an die in Absatz 1
Nummer 8 genannten Stiftungen,

8. für die Leistungen von Beliehenen.

(3)  Wird für eine öffentliche Leistung nach Absatz 1 keine Gebühr erhoben, so kann auch
auf die Erhebung von Auslagen verzichtet werden.
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